
 Synopse  

Vorbemerkung: 

Nachfolgend ist die EnEV Fassung 2007 mit allen Vorschriften der alten EnEV Fassung 2004 gegen-

übergestellt. Erfolgte Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben.  

Maßgeblich ist der amtliche, im Bundesgesetzblatt am 26.7.2007 veröffentlichte Verordnungstext (EnEV 

vom 24.7.2007, BGBl Nr. 34, S. 1519). 

 

EnEV 2004 EnEV 2007 

Abschnitt 1  
Allgemeine Vorschriften 

Abschnitt 1  
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Geltungsbereich  § 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung stellt Anforderungen an 
1.   Gebäude mit normalen Innentemperaturen (§ 2 Nr. 1 und 2) 

und 
 

(1) Diese Verordnung gilt 
1.   für Gebäude, deren Räume unter Einsatz von Energie 

beheizt oder gekühlt werden, und 
 

2.   Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen (§ 2 Nr. 3)  
 

 2.  für Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl-, 
Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie der Warm-
wasserversorgung in Gebäuden nach Nummer 1. 

 
einschließlich ihrer Heizungs-, raumlufttechnischen und zur 
Warmwasserbereitung dienenden Anlagen. 
 

 Der Energieeinsatz für Produktionsprozesse in Gebäuden 
ist nicht Gegenstand dieser Verordnung. 
 

(2)  Diese Verordnung gilt mit Ausnahme des § 11 nicht für  (2) Mit Ausnahme der §§ 12 und 13 gilt diese Verordnung 
nicht für 

1.   Betriebsgebäude, die überwiegend zur Aufzucht oder zur 
Haltung von Tieren genutzt werden, 

 1.   Betriebsgebäude, die überwiegend zur Aufzucht oder zur 
Haltung von Tieren genutzt werden, 

2.  Betriebsgebäude, soweit sie nach ihrem Verwendungs-
zweck großflächig und lang anhaltend offen gehalten 
werden müssen, 

 2.  Betriebsgebäude, soweit sie nach ihrem Verwendungs-
zweck großflächig und lang anhaltend offen gehalten wer-
den müssen, 

3.    unterirdische Bauten,  3.    unterirdische Bauten, 
4.   Unterglasanlagen und Kulturräume für Aufzucht, Vermeh-

rung und Verkauf von Pflanzen, 
 4.  Unterglasanlagen und Kulturräume für Aufzucht, Ver-

mehrung und Verkauf von Pflanzen, 
5.  Traglufthallen, Zelte und sonstige Gebäude, die dazu 

bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu 
werden. 

 5.  Traglufthallen, Zelte und sonstige Gebäude, die dazu 
bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu 
werden, 

 6.   provisorische Gebäude mit einer geplanten Nutzungs-
dauer von bis zu zwei Jahren, 

 7.   Gebäude, die dem Gottesdienst oder anderen religiö-
sen Zwecken gewidmet sind, 

 8.   Wohngebäude, die für eine Nutzungsdauer von weni-
ger als vier Monaten jährlich bestimmt sind, und 

 9.   sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbli-
che und industrielle Betriebsgebäude, die nach ihrer 
Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur von 
weniger als 12 Grad Celsius oder jährlich weniger als 
vier Monate beheizt sowie jährlich weniger als zwei 
Monate gekühlt werden. 

Auf Bestandteile des Heizsystems, die sich nicht im räumli-
chen Zusammenhang mit Gebäuden nach Absatz 1 befinden, 
ist nur § 11 anzuwenden. 
 

 Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich nicht im 
räumlichen Zusammenhang mit Gebäuden nach Absatz 1 Satz 
1 Nr. 1 befinden, ist nur § 13 anzuwenden. 
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§ 2 Begriffsbestimmungen § 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung  Im Sinne dieser Verordnung 
1. sind Gebäude mit normalen Innentemperaturen solche 

Gebäude, die nach ihrem Verwendungszweck auf eine 
Innentemperatur von 19 Grad Celsius und mehr und jähr-
lich mehr als vier Monate beheizt werden, 

 

2.  sind Wohngebäude solche Gebäude im Sinne von Num 
mer 1, die ganz oder deutlich überwiegend zum Wohnen 
genutzt werden, 

 1.  sind Wohngebäude Gebäude, die nach ihrer Zweckbe-
stimmung überwiegend dem Wohnen dienen, ein-
schließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie ähn-
lichen Einrichtungen, 

  2.   sind Nichtwohngebäude Gebäude, die nicht unter Num-
mer 1 fallen, 

  3.  sind kleine Gebäude Gebäude mit nicht mehr als 50 
Quadratmetern Nutzfläche, 

  3a. sind Baudenkmäler nach Landesrecht geschützte Ge- 
bäude oder Gebäudemehrheiten,  

4.  sind beheizte Räume solche Räume, die auf Grund be-
stimmungsgemäßer Nutzung direkt oder durch Raum-
verbund beheizt werden, 

 4.  sind beheizte Räume solche Räume, die auf Grund be-
stimmungsgemäßer Nutzung direkt oder durch Raum-
verbund beheizt werden, 

3.  sind Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen solche Ge-
bäude, die nach ihrem Verwendungszweck auf eine Innen-
temperatur von mehr als 12 Grad Celsius und weniger als 
19 Grad Celsius und jährlich mehr als vier Monate beheizt 
werden, 

 5.  sind gekühlte Räume solche Räume, die auf Grund 
bestimmungsgemäßer Nutzung direkt oder durch 
Raumverbund gekühlt werden, 

5.  sind erneuerbare Energien zu Heizungszwecken, zur 
Warmwasserbereitung oder zur Lüftung von Gebäu-
den eingesetzte und im räumlichen Zusammenhang 
dazu gewonnene Solarenergie, Umweltwärme, Erd-
wärme und Biomasse, 

 6.   sind erneuerbare Energien die zu Zwecken der Heizung, 
Warmwasserbereitung, Kühlung oder Lüftung von Ge-
bäuden eingesetzte und im räumlichen Zusammenhang 
dazu gewonnene solare Strahlungsenergie,  Umwelt-
wärme, Geothermie und Energie aus Biomasse, 

6.   ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende 
Wärmeerzeuger, der zur Übertragung der durch die 
Verbrennung freigesetzten Wärme an den Wärmeträger 
Wasser dient, 

 7.   ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende 
Wärmeerzeuger, der zur Übertragung der durch die 
Verbrennung freigesetzten Wärme an den Wärmeträger 
Wasser dient, 

7.   sind Geräte der mit einem Brenner auszurüstende Kessel 
und der zur Ausrüstung eines Kessels bestimmte Brenner, 

 8.  sind Geräte der mit einem Brenner auszurüstende Kessel 
und der zur Ausrüstung eines Kessels bestimmte Brenner,

8.   ist die Nennwärmeleistung die höchste von dem Heizkes-
sel im Dauerbetrieb nutzbar abgegebene Wärmemenge je 
Zeiteinheit; ist der Heizkessel für einen Nennwärmeleis-
tungsbereich eingerichtet, so ist die Nennwärmeleistung 
die in den Grenzen des Nennwärmeleistungsbereichs fest 
eingestellte und auf einem Zusatzschild angegebene 
höchste nutzbare Wärmeleistung; ohne Zusatzschild gilt 
als Nennwärmeleistung der höchste Wert des Nennwär-
meleistungsbereichs, 

 9.   ist die Nennleistung die vom Hersteller festgelegte und 
im Dauerbetrieb unter Beachtung des vom Hersteller 
angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garan-
tierte größte Wärme- oder Kälteleistung in Kilowatt, 

9.  ist ein Standardheizkessel ein Heizkessel, bei dem die 
durchschnittliche Betriebstemperatur durch seine Ausle-
gung beschränkt sein kann, 

  

10. ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der 
kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 bis 40 
Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es un-
ter bestimmten Umständen zur Kondensation des in den 
Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kommen kann, 

 10. ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der 
kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 bis 
40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es 
unter bestimmten Umständen zur Kondensation des in 
den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kommen 
kann, 

11. ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der für die Kon-
densation eines Großteils des in den Abgasen enthaltenen 
Wasserdampfes konstruiert ist. 

 11. ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der für die Kon-
densation eines Großteils des in den Abgasen enthaltenen 
Wasserdampfes konstruiert ist, 

  12. ist die Wohnfläche die nach der Wohnflächenverord- 
nung oder auf der Grundlage anderer Rechtsvor-
schriften oder anerkannter Regeln der Technik zur 
Berechnung von Wohnflächen ermittelte Fläche, 

  13. ist die Nutzfläche die Nutzfläche nach anerkannten 
Regeln der Technik, 

  14. ist die Gebäudenutzfläche die nach Anlage 1 Nr. 1.4.4 
berechnete Fläche, 

  15. ist die Nettogrundfläche die Nettogrundfläche nach 
anerkannten Regeln der Technik. 
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Abschnitt 2  

Zu errichtende Gebäude 
 

 Abschnitt 2  
Zu errichtende Gebäude 

 

§ 3 Gebäude mit normalen Innentemperaturen § 3 Anforderungen an Wohngebäude 
(1) Zu errichtende Gebäude mit normalen Innentemperaturen 
sind so auszuführen, dass 
 

 (1) Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass 
der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasser-
bereitung und Lüftung sowie der spezifische, auf die wärme-
übertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissions-
wärmeverlust die Höchstwerte in Anlage 1 Tabelle 1 nicht 
überschreiten. Im Falle der Kühlung der Raumluft erhöht 
sich der Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs 
nach Satz 1 um den nach Anlage 1 Nr. 1.3 berechneten 
Wert. 

1.   bei Wohngebäuden der auf die Gebäudenutzfläche bezo-
gene Jahres-Primärenergiebedarf und 

  

2.   bei anderen Gebäuden der auf das beheizte Gebäudevo-
lumen bezogene Jahres-Primärenergiebedarf 

  

sowie der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfas-
sungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust die 
Höchstwerte in Anhang 1 Tabelle 1 nicht überschreiten. 
 

  

(2) Der Jahres-Primärenergiebedarf und der spezifische, auf 
die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Trans-
missionswärmeverlust sind zu berechnen 

 (2) Der Jahres-Primärenergiebedarf und der spezifische, auf 
die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Trans-
missionswärmeverlust nach Absatz 1 sind bei zu errichten-
den Wohngebäuden 

1.  bei Wohngebäuden, deren Fensterflächenanteil 30 vom 
Hundert nicht überschreitet, nach dem vereinfachten Ver-
fahren nach Anhang 1 Nr. 3 oder nach dem in Anhang 1 
Nr. 2 festgelegten Nachweisverfahren, 

 1.   mit einem Fensterflächenanteil bis zu 30 vom Hun-
dert nach dem in Anlage 1 Nr. 2 festgelegten Verfah-
ren oder nach dem vereinfachten Verfahren nach 
Anlage 1 Nr. 3, 

2.   bei anderen Gebäuden nach dem in Anhang 1 Nr. 2 fest-
gelegten Nachweisverfahren. 

 2.   im Übrigen nach dem in Anlage 1 Nr. 2 festgelegten 
Verfahren  

zu berechnen. 
 

(3) Die Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach 
Absatz 1 gilt nicht für Gebäude, die beheizt werden 
 

 (3) Die Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach 
Absatz 1 gilt nicht für Wohngebäude, die überwiegend 
durch Heizsysteme beheizt werden, für die in der DIN V 
4701-10 : 2003-08, geändert durch A1 : 2006-12*), keine 
Berechnungsregeln angegeben sind. Bei Gebäuden nach 
Satz 1  darf der spezifische, auf die wärmeübertragende 
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust 
76 vom Hundert des jeweiligen Höchstwertes nach Anlage 
1 Tabelle 1 Spalte 4 nicht überschreiten. 
*) Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Vornormen und 
Normen sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, veröffentlicht. 

1.   mindestens zu 70 vom Hundert durch Wärme aus Kraft-
Wärme-Kopplung, 

  

2.   mindestens zu 70 vom Hundert durch erneuerbare Ener-
gien mittels selbsttätig arbeitender Wärmeerzeuger, 

  

3.   überwiegend durch Einzelfeuerstätten für einzelne Räume 
oder Raumgruppen sowie sonstige Wärmeerzeuger, für 
die keine Regeln der Technik vorliegen. 

  

Bei Gebäuden nach Satz 1 Nr. 3 darf der spezifische, auf die 
wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissi-
onswärmeverlust 76 vom Hundert des jeweiligen Höchstwer-
tes nach Anhang 1 Tabelle 1 Spalte 5 oder 6 nicht überschrei-
ten. 

  

(4) Um einen energiesparenden sommerlichen Wärmeschutz 
sicherzustellen, sind bei Gebäuden, deren Fensterflächenan-
teil 30 vom Hundert überschreitet, die Anforderungen an die 
Sonneneintragskennwerte oder die Kühlleistung nach An-
hang 1 Nr. 2.9 einzuhalten. 
 

 (4) Die Anforderungen an den sommerlichen Wärme-
schutz nach Anlage 1 Nr. 2.9 sind einzuhalten. 
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§ 4 Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen  § 4 Anforderungen an Nichtwohngebäude 

Bei zu errichtenden Gebäuden mit niedrigen Innentemperatu-
ren darf der nach Anhang 2 Nr. 2 zu bestimmende spezifi-
sche, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezoge-
ne Transmissionswärmeverlust die Höchstwerte in Anhang 2 
Nr. 1 nicht überschreiten. 
 

 (1) Zu errichtende Nichtwohngebäude sind so auszufüh-
ren, dass der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, 
Warmwasserbereitung, Lüftung, Kühlung und eingebaute 
Beleuchtung den Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs 
eines Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Nettogrund-
fläche, Ausrichtung und Nutzung einschließlich der An-
ordnung der Nutzungseinheiten mit der in Anlage 2 Ta-
belle 1 angegebenen technischen Ausführung nicht über-
schreitet. 
 

  (2) Zu errichtende Nichtwohngebäude sind so auszufüh-
ren, dass der spezifische, auf die wärmeübertragende 
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmetrans-
ferkoeffizient die in Anlage 2 Tabelle 2 angegebenen 
Höchstwerte nicht überschreitet. 
 

  (3) Die Jahres-Primärenergiebedarfe und die spezifi-
schen, auf die wärmeübertragenden Umfassungsflächen 
bezogenen Transmissionswärmetransferkoeffizienten des 
zu errichtenden Nichtwohngebäudes und des Referenzge-
bäudes sind nach den Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 und 
3 zu berechnen. 
 

  (4)  Die Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs 
nach Absatz 1 gilt nicht für Nichtwohngebäude, die über-
wiegend durch Heizsysteme beheizt werden, für die in der 
DIN V 18599-5 : 2007-02 keine Berechnungsregeln ange-
geben sind. Bei Gebäuden nach Satz 1 darf der spezifi-
sche, auf die wärme übertragende Umfassungsfläche 
bezogene Transmissionswärmetransferkoeffizient 76 vom 
Hundert des jeweiligen Höchstwertes nach Anlage 2 
Tabelle 2 nicht überschreiten. 
 

  (5) Die Anforderungen an den sommerlichen Wärme-
schutz nach Anlage 2 Nr. 4 sind einzuhalten. 
 

  § 5 Prüfung alternativer  
Energieversorgungssysteme 

  Bei zu errichtenden Gebäuden mit mehr als 1.000 Quad-
ratmetern Nutzfläche ist die technische, ökologische und 
wirtschaftliche Einsetzbarkeit alternativer Systeme, insbe-
sondere dezentraler Energieversorgungssysteme auf der 
Grundlage von erneuerbaren Energieträgern, Kraft-
Wärme-Kopplung, Fern- und Blockheizung, Fern- und 
Blockkühlung oder Wärmepumpen, vor Baubeginn zu 
prüfen. Dazu kann allgemeiner, fachlich begründeter 
Wissensstand zugrunde gelegt werden. 
 

§ 5 Dichtheit, Mindestluftwechsel  § 6 Dichtheit, Mindestluftwechsel 
(1) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die 
wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der 
Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem Stand 
der Technik abgedichtet ist. Dabei muss die Fugendurchläs-
sigkeit außen liegender Fenster, Fenstertüren und Dachflä-
chenfenster Anhang 4 Nr. 1 genügen. Wird die Dichtheit nach 
den Sätzen 1 und 2 überprüft, ist Anhang 4 Nr. 2 einzuhalten. 
 

 (1) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die 
wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der 
Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den aner-
kannten Regeln der Technik abgedichtet ist. Die Fugen-
durchlässigkeit außen liegender Fenster, Fenstertüren und 
Dachflächenfenster muss den Anforderungen nach Anlage 4 
Nr. 1 genügen. Wird die Dichtheit nach den Sätzen 1 und 2 
überprüft, sind die Anforderungen nach Anlage 4 Nr. 2 
einzuhalten. 
 

(2) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der zum 
Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche Min-
destluftwechsel sichergestellt ist. Werden dazu andere Lüf-
tungseinrichtungen als Fenster verwendet, müssen diese 
Anhang 4 Nr. 3 entsprechen. 
 

 (2) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der zum 
Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche Min-
destluftwechsel sichergestellt ist. 
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§ 6 Mindestwärmeschutz, Wärmebrücken  § 7 Mindestwärmeschutz, Wärmebrücken 

(1) Bei zu errichtenden Gebäuden sind Bauteile, die gegen die 
Außenluft, das Erdreich oder Gebäudeteile mit wesentlich 
niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszuführen, 
dass die Anforderungen des Mindestwärmeschutzes nach den 
anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. 

 (1) Bei zu errichtenden Gebäuden sind Bauteile, die gegen die 
Außenluft, das Erdreich oder Gebäudeteile mit wesentlich 
niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszuführen, 
dass die Anforderungen des Mindestwärmeschutzes nach 
den anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. 
 

(2) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der 
Einfluss konstruktiver Wärmebrücken auf den Jahres-
Heizwärmebedarf nach den Regeln der Technik und den im 
jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen 
so gering wie möglich gehalten wird. Der verbleibende Ein-
fluss der Wärmebrücken ist bei der Ermittlung des spezifi-
schen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezo-
genen Transmissionswärmeverlusts und des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach Anhang 1 Nr. 2.5 zu berücksich-
tigen. 

 (2) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der 
Einfluss konstruktiver Wärmebrücken auf den Jahres-
Heizwärmebedarf nach den anerkannten Regeln der Technik 
und den im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren 
Maßnahmen so gering wie möglich gehalten wird. 
 
(3) Der verbleibende Einfluss der Wärmebrücken bei der 
Ermittlung des spezifischen, auf die wärmeübertragende  
Umfassungsfläche  bezogenen Transmissionswärmeverlusts  
oder Transmissionswärmetransferkoeffizienten und des 
Jahres-Primärenergiebedarfs ist bei Wohngebäuden nach 
Anlage 1 Nr. 2.5 und bei Nichtwohngebäuden nach 
Anlage 2 Nr. 2.5 zu berücksichtigen. 
 

§ 7 Gebäude mit geringem Volumen  § 8 Anforderungen an kleine Gebäude 
Übersteigt das beheizte Gebäudevolumen eines zu errichten-
den Gebäudes 100 Kubikmeter nicht und werden die Anfor-
derungen des Abschnitts 4 eingehalten, gelten die übrigen 
Anforderungen dieser Verordnung als erfüllt, wenn die Wär-
medurchgangskoeffizienten der Außenbauteile die in Anhang 
3 Tabelle 1 genannten Werte nicht überschreiten. 
 

 Werden bei zu errichtenden kleinen Gebäuden die in 
Anlage 3 genannten Werte der Wärmedurchgangskoeffi-
zienten der Außenbauteile und die Anforderungen des 
Abschnitts 4 eingehalten, gelten die übrigen Anforderun-
gen dieses Abschnitts als erfüllt. 

Abschnitt 3  
Bestehende Gebäude und Anlagen 

 

 Abschnitt 3  
Bestehende Gebäude und Anlagen 

 
§ 8 Änderung von Gebäuden  § 9 Änderung von Gebäuden 

  (1) Änderungen im Sinne der Anlage 3 Nr. 1 bis 6 bei 
beheizten oder gekühlten Räumen von Gebäuden sind so 
auszuführen, dass 
1. geänderte Wohngebäude insgesamt die jeweiligen 

Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und 
des spezifischen, auf die wärmeübertragende Um-
fassungsfläche bezogenen Transmissionswärmever-
lusts nach § 3 Abs. 1, 

2.  geänderte Nichtwohngebäude insgesamt den Jahres-
Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach § 4 
Abs. 1 und den spezifischen, auf die wärmeübertra-
gende Umfassungsfläche bezogenen Höchstwert des  
Transmissionswärmetransferkoeffizienten nach  § 4 
Abs. 2 

um nicht mehr als 40 vom Hundert überschreiten, wenn 
nicht nach Absatz 3 verfahren werden soll. In den in § 3 
Abs. 3 und § 4 Abs. 4 genannten Fällen sind nur die An-
forderungen nach Absatz 3 einzuhalten. 
(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 sind die in § 3 Abs. 2 
sowie in § 4 Abs. 3 angegebenen Berechnungsverfahren 
nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 entsprechend anzuwen-
den. Soweit 
1.  Angaben zu geometrischen Abmessungen von Ge-

bäuden fehlen, können diese durch vereinfachtes 
Aufmaß ermittelt werden; 

2.  energetische Kennwerte für bestehende Bauteile und 
Anlagenkomponenten nicht vorliegen, können gesi-
cherte Erfahrungswerte für Bauteile und Anlagen-
komponenten vergleichbarer Altersklassen verwendet 
werden; 
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  hierbei können anerkannte Regeln der Technik verwen-

det werden; die Einhaltung solcher Regeln wird vermutet, 
soweit Vereinfachungen für die Datenaufnahme und die 
Ermittlung der energetischen Eigenschaften sowie gesi-
cherte Erfahrungswerte verwendet werden, die vom Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt ge-
macht worden sind. Bei Anwendung der Verfahren nach 
§ 3 Abs. 2 sind die Randbedingungen und Maßgaben 
nach Anlage 3 Nr. 8 zu beachten. 
 

  (3) Die Anforderungen des Absatzes 1 gelten als erfüllt, 
wenn die in Anlage 3 festgelegten Wärmedurchgangskoef-
fizienten der betroffenen Außenbauteile nicht überschrit-
ten werden. 
 

(1) Soweit bei beheizten Räumen in Gebäuden nach § 1 Abs. 1 
Änderungen gemäß Anhang 3 Nr. 1 bis 6 durchgeführt wer-
den, dürfen die in Anhang 3 Tabelle 1 festgelegten Wärme-
durchgangskoeffizienten der betroffenen Außenbauteile nicht 
überschritten werden. Dies gilt nicht für Änderungen, die 

 (4) Die Absätze 1 und 3 sind nicht anzuwenden auf Ände-
rungen, die 
 

1.   bei Außenwänden, außen liegenden Fenstern, Fenstertüren 
und Dachflächenfenstern weniger als 20 vom Hundert der 
Bauteilflächen gleicher Orientierung im Sinne von An-
hang 1 Tabelle 2 Zeile 4 Spalte 3 oder 

 1.  bei Außenwänden, außen liegenden Fenstern, Fenster-
türen und Dachflächenfenstern weniger als 20 vom 
Hundert der Bauteilflächen gleicher Orientierung im Sin-
ne der Anlage 1 Tabelle 2 Zeile 4 Spalte 3 oder 

2.   bei anderen Außenbauteilen weniger als 20 vom Hundert 
der jeweiligen Bauteilfläche  

betreffen. 

 

 2.   bei anderen Außenbauteilen weniger als 20 vom Hundert 
der jeweiligen Bauteilfläche  

betreffen. 
 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt als erfüllt, wenn das geänderte Ge-
bäude insgesamt den jeweiligen Höchstwert nach Anhang 1 
Tabelle 1 oder Anhang 2 Tabelle 1 um nicht mehr als 40 vom 
Hundert überschreitet. 

 

  

(3) Bei der Erweiterung des beheizten Gebäudevolu-
mens um zusammenhängend mindestens 30 Kubikmeter 
sind für den neuen Gebäudeteil die jeweiligen Vorschriften 
für zu errichtende Gebäude einzuhalten. Ein Energiebedarfs-
ausweis ist nur unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 
auszustellen. 

 

 (5) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebäudes 
um beheizte oder gekühlte Räume mit zusammenhängend 
mindestens 15 und höchstens 50 Quadratmetern Nutzflä-
che sind die betroffenen Außenbauteile so auszuführen, 
dass die in Anlage 3 festgelegten Wärmedurchgangsko-
effizienten nicht überschritten werden. 
 

  (6) Ist in Fällen des Absatzes 5 die hinzukommende zu-
sammenhängende Nutzfläche größer als 50 Quadratmeter, 
sind die betroffenen Außenbauteile so auszuführen, dass 
der neue Gebäudeteil die Vorschriften für zu errichtende 
Gebäude nach § 3 oder § 4 einhält. Abweichend von Satz 
1 hat der neue Gebäudeteil beim Ausbau von Dachraum 
und anderen bisher nicht beheizten oder gekühlten 
Räumen bei Wohngebäuden nur den in § 3 Abs. 3  
Satz 2, bei Nichtwohngebäuden nur den in § 4 Abs. 4 
Satz 2 genannten Höchstwert einzuhalten. 
 

§ 9 Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden  § 10 Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden 
(1) Eigentümer von Gebäuden müssen Heizkessel, die mit 
flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden 
und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt 
worden sind, bis zum 31. Dezember 2006 außer Betrieb 
nehmen. Heizkessel nach Satz 1, die nach § 11 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 23 der Verordnung über kleine und mittle-
re Feuerungsanlagen so ertüchtigt wurden, dass die zulässi-
gen Abgasverlustgrenzwerte eingehalten sind, oder deren 
Brenner nach dem 1. November 1996 erneuert worden sind, 
müssen bis zum 31. Dezember 2008 außer Betrieb genommen 

 (1)   Eigentümer von Gebäuden müssen Heizkessel, 
1.   die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt 

werden, 
2.  die vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt 

und 
3.    die 

a)   nach § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 23 der Veror-
dnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen so 
ertüchtigt worden sind, dass die zulässigen Abgasver-
lustgrenzwerte eingehalten sind, oder 

b)   deren Brenner nach dem 1. November 1996 erneuert 
worden sind, 
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werden. Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn die 
vorhandenen Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel oder 
Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische Anlagen, 
deren Nennwärmeleistung weniger als 4 Kilowatt oder mehr 
als 400 Kilowatt beträgt, und auf Heizkessel nach § 11 Abs. 3 
Nr. 2 bis 4. 
 

 bis zum 31. Dezember 2008 außer Betrieb nehmen. Satz 1 
ist nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel 
Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, 
sowie auf heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung 
weniger als vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt beträgt, 
und auf Heizkessel nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 bis 4. 
 

(4) Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, 
von denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verord-
nung eine der Eigentümer selbst bewohnt, sind die Anforde-
rungen nach den Absätzen 1 bis 3 nur im Falle eines Eigen-
tümerwechsels zu erfüllen. Die Frist beträgt zwei Jahre ab 
dem Eigentumsübergang; sie läuft jedoch nicht vor dem 31. 
Dezember 2006, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 nicht vor 
dem 31. Dezember 2008, ab. 

 

 (2) Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, 
von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 
2002 selbst bewohnt hat, 
1.   ist die Pflicht zur Außerbetriebnahme von Heizkesseln 

nach Absatz 1 erst im Falle eines Eigentümerwechsels, 
der nach dem 1. Februar 2002 stattgefunden hat, von 
dem neuen Eigentümer zu erfüllen; 

 

(2) Eigentümer von Gebäuden müssen bei heizungstechni-
schen Anlagen ungedämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- 
und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich nicht in 
beheizten Räumen befinden, bis zum 31. Dezember 2006 
nach Anhang 5 zur Begrenzung der Wärmeabgabe dämmen. 

 

 2.   müssen bei heizungstechnischen Anlagen ungedämm-
te, zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwas-
serleitungen sowie Armaturen, die sich nicht in be-
heizten Räumen befinden, nach Anlage 5 zur Be-
grenzung der Wärmeabgabe erst im Falle eines Ei-
gentümerwechsels, der nach dem 1. Februar 2002 
stattgefunden hat, von dem neuen Eigentümer ge-
dämmt werden; 

 
(3) Eigentümer von Gebäuden mit normalen Innentemperatu-
ren müssen nicht begehbare, aber zugängliche oberste Ge-
schossdecken beheizter Räume bis zum 31. Dezember 2006 
so dämmen, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der Ge-
schossdecke 0,30 Watt/(m2

⋅K) nicht überschreitet. 
 

 3.   müssen ungedämmte, nicht begehbare, aber zugängli-
che oberste Geschossdecken beheizter Räume erst im 
Falle eines Eigentümerwechsels, der nach dem 1. Feb-
ruar 2002 stattgefunden hat, von dem neuen Eigentü-
mer so gedämmt werden, dass der Wärmedurch-
gangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 Watt/(m2

⋅K) 
nicht überschreitet. 

 
  In den Fällen des Satzes 1 beträgt die Frist zwei Jahre ab 

dem ersten Eigentumsübergang; sie läuft in den Fällen des 
Satzes 1 Nr. 1 jedoch nicht vor dem 31. Dezember 2008 ab. 
 

§ 10 Aufrechterhaltung der  
energetischen Qualität 

 § 11 Aufrechterhaltung der  
energetischen Qualität 

(1) Außenbauteile dürfen nicht in einer Weise verändert 
werden, dass die energetische Qualität des Gebäudes ver-
schlechtert wird. Das Gleiche gilt für Anlagen nach dem 
Abschnitt 4, soweit sie zum Nachweis der Anforderungen 
energieeinsparrechtlicher Vorschriften des Bundes zu berück-
sichtigen waren. 
 

 (1) Außenbauteile dürfen nicht in einer Weise verändert 
werden, dass die energetische Qualität des Gebäudes ver-
schlechtert wird. Das Gleiche gilt für Anlagen und Einrich-
tungen nach dem Abschnitt 4, soweit sie zum Nachweis der 
Anforderungen energieeinsparrechtlicher Vorschriften des 
Bundes zu berücksichtigen waren. 
 

(2) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen nach 
Absatz 1 sind betriebsbereit zu erhalten und bestimmungs-
gemäß zu nutzen. Satz 1 gilt als erfüllt, soweit der Einfluss 
einer energiebedarfssenkenden Einrichtung auf den Jahres-
Primärenergiebedarf durch anlagentechnische oder bauliche 
Maßnahmen ausgeglichen wird. 
 

 (2) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen nach 
Absatz 1 sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und 
bestimmungsgemäß zu nutzen. Eine Nutzung und Erhaltung 
im Sinne des Satzes 1 gilt als gegeben, soweit der Einfluss 
einer energiebedarfssenkenden Einrichtung auf den Jahres-
Primärenergiebedarf durch andere anlagentechnische oder 
bauliche Maßnahmen ausgeglichen wird. 
 

(3) Heizungs- und Warmwasseranlagen sowie raumlufttech-
nische Anlagen sind sachgerecht zu bedienen, zu warten und 
instand zu halten. Für die Wartung und Instandhaltung ist 
Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, wer die zur War-
tung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und 
Fertigkeiten besitzt. 
 

 (3) Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- 
und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversor-
gung sind vom Betreiber sachgerecht zu bedienen. Kompo-
nenten mit wesentlichem Einfluss auf den Wirkungsgrad 
solcher Anlagen sind vom Betreiber regelmäßig zu warten 
und instand zu halten. Für die Wartung und Instandhaltung 
ist Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, wer die zur War-
tung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und 
Fertigkeiten besitzt. 
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  § 12 Energetische Inspektion von  

Klimaanlagen 
  (1) Betreiber von in Gebäude eingebauten Klimaanlagen 

mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 
zwölf Kilowatt haben innerhalb der in den Absätzen 3 und 
4 genannten Zeiträume energetische Inspektionen dieser 
Anlagen durch berechtigte Personen im Sinne des Absat-
zes 5 durchführen zu lassen. 
 

  (2) Die Inspektion umfasst Maßnahmen zur Prüfung der 
Komponenten, die den Wirkungsgrad der Anlage beein-
flussen, und der Anlagendimensionierung im Verhältnis 
zum Kühlbedarf des Gebäudes. Sie bezieht sich insbeson-
dere auf 
1.   die Überprüfung und Bewertung der Einflüsse, die für 

die Auslegung der Anlage verantwortlich sind, insbe-
sondere Veränderungen der Raumnutzung und -be-
legung, der Nutzungszeiten, der inneren Wärmequel-
len sowie der relevanten bauphysikalischen Eigen-
schaften des Gebäudes und der vom Betreiber gefor-
derten Sollwerte hinsichtlich Luftmengen, Tempera-
tur, Feuchte, Betriebszeit sowie Toleranzen, und 

2.   die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Kompo-
nenten. 

Dem Betreiber sind Ratschläge in Form von kurz gefass-
ten fachlichen Hinweisen für Maßnahmen zur kostengüns-
tigen Verbesserung der energetischen Eigenschaften der 
Anlage, für deren Austausch oder für Alternativlösungen 
zu geben. Die inspizierende Person hat die Ergebnisse der 
Inspektion unter Angabe von Name, Anschrift und Be-
rufsbezeichnung zu dokumentieren und eigenhändig oder 
durch Nachbildung der Unterschrift zu unterschreiben. 
 

  (3) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der 
Inbetriebnahme oder der Erneuerung wesentlicher Bau-
teile wie Wärmeübertrager, Ventilator oder Kältemaschi-
ne durchzuführen. Abweichend von Satz 1 sind die am 1. 
Oktober 2007 mehr als vier und bis zu zwölf Jahre alten 
Anlagen innerhalb von sechs Jahren, die über zwölf Jahre 
alten Anlagen innerhalb von vier Jahren und die über 20 
Jahre alten Anlagen innerhalb von zwei Jahren nach 
dem 1. Oktober 2007 erstmals einer Inspektion zu unter-
ziehen. 
 

  (4) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage wie-
derkehrend mindestens alle zehn Jahre einer Inspektion 
zu unterziehen. 
 

  (5) Inspektionen dürfen nur von fachkundigen Personen 
durchgeführt werden. Fachkundig sind insbesondere 
1.  Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Masterstu-

diengängen an Universitäten, Hochschulen oder Fach-
hochschulen in den Fachrichtungen Versorgungs-
technik oder Technische Gebäudeausrüstung mit 
mindestens einem Jahr Berufserfahrung in Planung, 
Bau, Betrieb oder Prüfung raumlufttechnischer Anla-
gen, 

2.  Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Masterstu-
diengängen an Universitäten, Hochschulen oder Fach-
hochschulen in 
a)  den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotech-

nik, Verfahrenstechnik, Bauingenieurwesen oder 
b)   einer anderen technischen Fachrichtung mit einem 

Ausbildungsschwerpunkt bei der Versorgungs-
technik oder der Technischen Gebäudeausrüstung 
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  mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in  Pla-

nung, Bau, Betrieb oder Prüfung raumlufttechnischer 
Anlagen. 

Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz erworben worden sind und 
durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden können, 
sind den in Satz 2 genannten Ausbildungen gleichgestellt. 
 

Abschnitt 4  
Heizungstechnische Anlagen,  

Warmwasseranlagen 
 

 Abschnitt 4  
Anlagen der Heizungs-, Kühl-  

und Raumlufttechnik sowie der  
Warmwasserversorgung 

 
§ 11 Inbetriebnahme von Heizkesseln  § 13 Inbetriebnahme von Heizkesseln 

(1) Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstof-
fen beschickt werden und deren Nennwärmeleistung mindes-
tens 4 Kilowatt und höchstens 400 Kilowatt beträgt, dürfen 
zum Zwecke der Inbetriebnahme in Gebäuden nur ein-
gebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mit der CE-
Kennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 2 der Verordnung 
über das Inverkehrbringen von Heizkesseln und Geräten 
nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 (BGBl. I 
S. 796) oder nach Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 
92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die Wirkungs-
grade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen 
beschickten neuen Warmwasserheizkesseln (ABl. EG Nr. L 
167 S. 17, L 195 S. 32), geändert durch Artikel 12 der Richt-
linie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. 
L 220 S. 1), versehen sind. Satz 1 gilt auch für Heizkessel, 
die aus Geräten zusammengefügt werden. Dabei sind die 
Parameter zu beachten, die sich aus der den Geräten beilie-
genden EG-Konformitätserklärung ergeben. 
 

 (1) Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brenn-
stoffen beschickt werden und deren Nennleistung mindes-
tens vier Kilowatt und höchstens 400 Kilowatt beträgt, dürfen 
zum Zwecke der Inbetriebnahme in Gebäuden nur eingebaut 
oder aufgestellt werden, wenn sie mit der CE-Kennzeichnung 
nach § 5 Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Inverkehrbrin-
gen von Heizkesseln und Geräten nach dem Bauproduktenge- 
setz vom 28. April 1998 (BGBl. I S. 796) oder nach Artikel 7 
Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasser-
heizkesseln (ABl. EG Nr. L 167 S. 17, L 195 S. 32), die 
zuletzt durch die Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 (ABl. EU Nr. L 
191 S. 29) geändert worden ist, versehen sind. Satz 1 gilt 
auch für Heizkessel, die aus Geräten zusammengefügt wer-
den, soweit dabei die Parameter beachtet werden, die sich 
aus der den Geräten beiliegenden EG-Konformitätserklärung 
ergeben. 
 

(2) Soweit Gebäude, deren Jahres-Primärenergiebedarf nicht 
nach § 3 Abs. 1 begrenzt ist, mit Heizkesseln nach Absatz 1 
ausgestattet werden, müssen diese Niedertemperatur-
Heizkessel oder Brennwertkessel sein. Ausgenommen sind 
bestehende Gebäude mit normalen Innentemperaturen, wenn 
der Jahres-Primärenergiebedarf den jeweiligen Höchstwert 
nach Anhang 1 Tabelle 1 um nicht mehr als 40 vom Hundert 
überschreitet. 

 (2) Soweit Gebäude, deren Jahres-Primärenergiebedarf nicht 
nach § 3 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 begrenzt ist, mit Heizkesseln 
nach Absatz 1 ausgestattet werden, müssen diese Niedertem-
peratur-Heizkessel oder Brennwertkessel sein. Ausgenommen 
sind bestehende Gebäude, die nach ihrem Verwendungs-
zweck auf eine Innentemperatur von wenigstens 19 Grad 
Celsius und jährlich mehr als vier Monate beheizt werden, 
wenn der Jahres-Primärenergiebedarf den jeweiligen Höchst-
wert für Wohngebäude nach Anlage 1 Tabelle 1 und bei 
Nichtwohngebäuden den Wert des Referenzgebäudes um 
nicht mehr als 40 vom Hundert überschreitet. 
 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf  (3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf 
1.   einzeln produzierte Heizkessel,  1.   einzeln produzierte Heizkessel, 
2.  Heizkessel, die für den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt 

sind, deren Eigenschaften von den marktüblichen flüssi-
gen und gasförmigen Brennstoffen erheblich abweichen, 

 2.  Heizkessel, die für den Betrieb mit Brennstoffen ausge-
legt sind, deren Eigenschaften von den marktüblichen 
flüssigen und gasförmigen Brennstoffen erheblich abwei-
chen, 

3.   Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung,  3.  Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung, 
4.  Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Behei-

zung des Raumes, in dem sie eingebaut oder aufgestellt 
sind, ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser für 
die Zentralheizung und für sonstige Gebrauchszwecke 
liefern, 

 4.  Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung 
des Raumes, in dem sie eingebaut oder aufgestellt sind, 
ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser für die 
Zentralheizung und für sonstige Gebrauchszwecke liefern, 

5.  Geräte mit einer Nennwärmeleistung von weniger als 6 
Kilowatt zur Versorgung eines Warmwasserspeichersys-
tems mit Schwerkraftumlauf. 

 5.   Geräte mit einer Nennleistung von weniger als sechs Kilo-
watt zur Versorgung eines Warmwasserspeichersystems 
mit Schwerkraftumlauf. 
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(4) Heizkessel, deren Nennwärmeleistung kleiner als 4 
Kilowatt oder größer als 400 Kilowatt ist, und Heizkessel 
nach Absatz 3 dürfen nur dann zum Zwecke der Inbetrieb-
nahme in Gebäuden eingebaut oder aufgestellt werden, wenn 
sie nach anerkannten Regeln der Technik gegen Wärmever-
luste gedämmt sind. 
 

 (4) Heizkessel, deren Nennleistung kleiner als vier Kilowatt 
oder größer als 400 Kilowatt ist, und Heizkessel nach Absatz 
3 dürfen nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme in Ge-
bäuden eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie nach 
anerkannten Regeln der Technik gegen Wärmeverluste 
gedämmt sind. 
 

§ 12 Verteilungseinrichtungen und  
Warmwasseranlagen 

 § 14 Verteilungseinrichtungen und  
Warmwasseranlagen 

(1) Wer Zentralheizungen in Gebäude einbaut oder einbauen 
lässt, muss diese mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrich-
tungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezu-
fuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe 
in Abhängigkeit von 
 

 (1) Zentralheizungen müssen beim Einbau in Gebäude mit 
zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringe-
rung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und 
Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhängigkeit von 
 

1.  der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Füh-
rungsgröße und 

2.   der Zeit 
ausstatten. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei 
bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der Eigen-
tümer sie nachrüsten oder nachrüsten lassen. Bei Wasserhei-
zungen, die ohne Wärmeübertrager an eine Nah- oder Fern-
wärmeversorgung angeschlossen sind, gilt die Vorschrift 
hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Wärme-
zufuhr auch ohne entsprechende  Einrichtungen in den  Haus- 
und Kundenanlagen als erfüllt, wenn die Vorlauftemperatur 
des Nah- oder Fernheiznetzes in Abhängigkeit von der Au-
ßentemperatur und der Zeit durch entsprechende Einrichtun-
gen in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt wird. 
 

 1.   der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Füh-
rungsgröße und 

2.    der Zeit 
ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Aus-
stattungen bei bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, 
muss der Eigentümer sie nachrüsten. Bei Wasserheizungen, 
die ohne Wärmeübertrager an eine Nah- oder Fernwärme-
versorgung angeschlossen sind, gilt Satz 1 hinsichtlich der 
Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr auch ohne 
entsprechende Einrichtungen in den Haus- und Kundenanla-
gen als eingehalten, wenn die Vorlauftemperatur des Nah- 
oder Fernwärmenetzes in Abhängigkeit von der Außentem-
peratur und der Zeit durch entsprechende Einrichtungen in 
der zentralen Erzeugungsanlage geregelt wird. 
 

(2) Wer heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärme-
träger in Gebäude einbaut oder einbauen lässt, muss diese mit 
selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung 
der Raumtemperatur ausstatten. Dies gilt nicht für Einzelheiz-
geräte, die zum Betrieb mit festen oder flüssigen Brennstoffen 
eingerichtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebäuden ist für 
Gruppen von Räumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppen-
regelung zulässig. Fußbodenheizungen in Gebäuden, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung errichtet worden sind, 
dürfen abweichend von Satz 1 mit Einrichtungen zur raumwei-
sen Anpassung der Wärmeleistung an die Heizlast ausgestattet 
werden. Soweit die in Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattungen 
bei bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der 
Eigentümer sie nachrüsten. 
 

 (2) Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärmeträger 
müssen beim Einbau in Gebäude mit selbsttätig wirkenden 
Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur 
ausgestattet werden. Satz 1 gilt nicht für Einzelheizgeräte, 
die zum Betrieb mit festen oder flüssigen Brennstoffen einge-
richtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebäuden ist für Grup-
pen von Räumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenre-
gelung zulässig. Fußbodenheizungen in Gebäuden, die vor 
dem 1. Februar 2002 errichtet worden sind, dürfen ab-
weichend von Satz 1 mit Einrichtungen zur raumweisen 
Anpassung der Wärmeleistung an die Heizlast ausgestattet 
werden. Soweit die in Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattun-
gen bei bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss 
der Eigentümer sie nachrüsten. 
 

(3) Wer Umwälzpumpen in Heizkreisen von Zentralheizun-
gen mit mehr als 25 Kilowatt Nennwärmeleistung erstmalig 
einbaut, einbauen lässt oder vorhandene ersetzt oder ersetzen 
lässt, hat dafür Sorge zu tragen, dass diese so ausgestattet 
oder beschaffen sind, dass die elektrische Leistungsaufnah-
me dem betriebsbedingten Förderbedarf selbsttätig in mindes-
tens drei Stufen angepasst wird, soweit sicherheitstechnische 
Belange des Heizkessels dem nicht entgegenstehen. 
 

 (3) In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nenn-
leistung sind die Umwälzpumpen der Heizkreise beim 
erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung so auszustat-
ten, dass die elektrische Leistungsaufnahme dem betriebsbe-
dingten Förderbedarf selbsttätig in mindestens drei Stufen 
angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des 
Heizkessels dem nicht entgegenstehen. 
 

(4) Wer in Warmwasseranlagen Zirkulationspumpen einbaut 
oder einbauen lässt, muss diese mit selbsttätig wirkenden 
Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung ausstatten. 

 (4) Zirkulationspumpen müssen beim Einbau in Warm-
wasseranlagen mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur 
Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden. 

(5) Wer Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie 
Armaturen in Gebäuden erstmalig einbaut oder vorhandene 
ersetzt, muss deren Wärmeabgabe nach Anhang 5 begrenzen. 
 

 (5) Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung von 
Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie von 
Armaturen in Gebäuden ist deren Wärmeabgabe nach 
Anlage 5 zu begrenzen. 
 

(6) Wer Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser 
gespeichert wird, erstmalig in Gebäude einbaut oder vorhan-
dene ersetzt, muss deren Wärmeabgabe nach anerkannten 
Regeln der Technik begrenzen. 

 (6) Beim erstmaligen Einbau von Einrichtungen, in denen 
Heiz- oder Warmwasser gespeichert wird, in Gebäude und 
bei deren Ersetzung ist deren Wärmeabgabe nach aner-
kannten Regeln der Technik zu begrenzen. 
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  § 15 Klimaanlagen und sonstige Anlagen der 

Raumlufttechnik 
  (1) Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleis-

tung für den Kältebedarf von mehr als zwölf Kilowatt 
und raumlufttechnischen Anlagen, die für einen Volumen-
strom der Zuluft von wenigstens 4.000 Kubikmeter je 
Stunde ausgelegt sind, in Gebäude sowie bei der Erneue-
rung von Zentralgeräten oder Luftkanalsystemen solcher 
Anlagen müssen diese Anlagen so ausgeführt werden, dass 
1.   die auf das Fördervolumen bezogene elektrische Leis-

tung der Einzelventilatoren oder 
2.  der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige För-

dervolumen bezogenen elektrischen Leistungen aller 
Zu- und Abluftventilatoren 

den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779 : 
2005-05 nicht überschreitet. Die Anforderungen nach Satz 
1 gelten nicht für Anlagen, in denen der Einsatz von Luft-
filtern nach DIN EN 1822-1 : 1998-07 nutzungsbedingt 
erforderlich ist. 
 

  (2) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in 
Gebäude und bei der Erneuerung von Zentralgeräten 
solcher Anlagen müssen, soweit diese Anlagen dazu be-
stimmt sind, die Feuchte der Raumluft unmittelbar zu 
verändern, diese Anlagen mit selbsttätig wirkenden Rege-
lungseinrichtungen ausgestattet werden, bei denen ge-
trennte Sollwerte für die Be- und die Entfeuchtung einge-
stellt werden können und als Führungsgröße mindestens 
die direkt gemessene Zu- oder Abluftfeuchte dient. 
 

  (3) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in 
Gebäude und bei der Erneuerung von Zentralgeräten oder 
Luftkanalsystemen solcher Anlagen müssen diese Anlagen 
mit Einrichtungen zur selbsttätigen Regelung der Volu-
menströme in Abhängigkeit von den thermischen und 
stofflichen Lasten oder zur Einstellung der Volumenströme 
in Abhängigkeit von der Zeit ausgestattet werden, wenn 
der Zuluftvolumenstrom dieser Anlagen je Quadratmeter 
versorgter Nettogrundfläche, bei Wohngebäuden je Quad-
ratmeter versorgter Gebäudenutzfläche neun Kubikmeter 
pro Stunde überschreitet. Satz 1 gilt nicht, soweit in den 
versorgten Räumen auf Grund des Arbeits- oder Gesund-
heitsschutzes erhöhte Zuluftvolumenströme erforderlich 
sind oder Laständerungen weder messtechnisch noch 
hinsichtlich des zeitlichen Verlaufes erfassbar sind. 
 

  Abschnitt 5  
Energieausweise und Empfehlungen für die  

Verbesserung der Energieeffizienz 
 

§ 13 Ausweise über Energie- und Wärmebedarf, 
Energieverbrauchskennwerte 

 § 16 Ausstellung und Verwendung von  
Energieausweisen 

(1) Für zu errichtende Gebäude mit normalen Innentempera-
turen sind die wesentlichen Ergebnisse der nach dieser Ver-
ordnung erforderlichen Berechnungen, insbesondere die 
spezifischen Werte des Transmissionswärmeverlusts, der 
Anlagenaufwandszahl der Anlagen für Heizung, Warmwas-
serbereitung und Lüftung, des Endenergiebedarfs nach ein-
zelnen Energieträgern und des Jahres-Primärenergiebedarfs 
in einem Energiebedarfsausweis zusammenzustellen. 

  

In dem Ausweis ist auf die normierten Bedingungen hinzu-
weisen. Einzelheiten über den Energiebedarfsausweis wer-
den in einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift der Bundes-
regierung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt. Rechte 
Dritter werden durch den Ausweis nicht berührt. 
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(2) Für Gebäude mit normalen Innentemperaturen, die we-
sentlich geändert werden, ist ein Energiebedarfsausweis 
entsprechend Absatz 1 auszustellen, wenn im Zusammen-
hang mit den wesentlichen Änderungen die erforderlichen 
Berechnungen in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 
durchgeführt worden sind. Einzelheiten, insbesondere bezüg-
lich der erleichterten Feststellung der Eigenschaften von 
Gebäudeteilen, die von der Änderung nicht betroffen sind, 
werden in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift nach 
Absatz 1 Satz 3 geregelt. Eine wesentliche Änderung liegt 
vor, wenn 
 
1.   innerhalb eines Jahres mindestens drei der in Anhang 3 Nr. 

1 bis 6 genannten Änderungen in Verbindung mit dem 
Austausch eines Heizkessels oder der Umstellung einer 
Heizungsanlage auf einen anderen Energieträger durchge-
führt werden oder 

2.   das beheizte Gebäudevolumen um mehr als 50 vom Hun-
dert erweitert wird. 

 

 (1) Wird ein Gebäude errichtet, hat der Bauherr sicherzu-
stellen, dass ihm, wenn er zugleich Eigentümer des Ge-
bäudes ist, oder dem Eigentümer des Gebäudes ein Ener-
gieausweis nach dem Muster der Anlage 6 oder 7 unter 
Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertig 
gestellten Gebäudes ausgestellt wird. Satz 1 ist entspre-
chend anzuwenden, wenn 
 
 
 
 
 
1.   an einem Gebäude Änderungen im Sinne der Anlage 3 

Nr. 1 bis 6 vorgenommen oder 
 
 
 
2.  die Nutzfläche der beheizten oder gekühlten Räume 

eines Gebäudes um mehr als die Hälfte erweitert wird 
und dabei für das gesamte Gebäude Berechnungen nach 
§ 9 Abs. 2 durchgeführt werden. Der Eigentümer hat den 
Energieausweis der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
auf Verlangen vorzulegen. 
 

(4) Der Energiebedarfsausweis nach den Absätzen 1 und 2 
oder der Wärmebedarfsausweis nach Absatz 3 ist den nach 
Landesrecht zuständigen Behörden auf Verlangen vorzulegen 
und Käufern, Mietern und sonstigen Nutzungsberechtigten 
der Gebäude auf Anforderung zur Einsichtnahme zugänglich 
zu machen. 
 

 (2) Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück, ein 
grundstücksgleiches Recht an einem bebauten Grund-
stück oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft wer-
den, hat der Verkäufer dem potenziellen Käufer einen 
Energieausweis mit dem Inhalt nach dem Muster der 
Anlage 6 oder 7 zugänglich zu machen, spätestens unver-
züglich, nachdem der potenzielle Käufer dies verlangt hat. 
Satz 1 gilt entsprechend für den Eigentümer, Vermieter, 
Verpächter und Leasinggeber bei der Vermietung, der 
Verpachtung oder beim Leasing eines Gebäudes, einer 
Wohnung oder einer sonstigen selbständigen Nutzungs-
einheit.  
 

  (3) Für Gebäude mit mehr als 1.000 Quadratmetern Nutz-
fläche, in denen Behörden und sonstige Einrichtungen für 
eine große Anzahl von Menschen öffentliche Dienstleis-
tungen erbringen und die deshalb von diesen Menschen 
häufig aufgesucht werden, sind Energieausweise nach dem 
Muster der Anlage 7 auszustellen. Der Eigentümer hat 
den Energieausweis an einer für die Öffentlichkeit gut 
sichtbaren Stelle auszuhängen; der Aushang kann auch 
nach dem Muster der Anlage 8 oder 9 vorgenommen 
werden. 
 

(3) Für zu errichtende Gebäude mit niedrigen Innentempera-
turen sind die wesentlichen Ergebnisse der Berechnungen 
nach dieser Verordnung, insbesondere der spezifische, auf die 
wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissi-
onswärmeverlust, in einem Wärmebedarfsausweis zusammen-
zustellen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 

  

  (4) Auf kleine Gebäude sind die Vorschriften dieses Ab-
schnitts nicht anzuwenden. Auf Baudenkmäler ist Absatz 
2 nicht anzuwenden. 
 

   
(7) Die Ausweise nach den Absätzen 1 bis 3 und die Ener-
gieverbrauchskennwerte nach Absatz 5 sind energiebezoge-
ne Merkmale eines Gebäudes im Sinne der Richtlinie 
93/76/EWG des Rates vom 13. September 1993 zur Begren-
zung der Kohlendioxidemissionen durch eine effizientere 
Energienutzung (ABl. EG Nr. L 237 S. 28). 
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 § 17 Grundsätze des Energieausweises 
  (1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf der 

Grundlage des berechneten Energiebedarfs oder des 
erfassten Energieverbrauchs nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 6 sowie der §§ 18 und 19 auszustellen. Es ist zulässig, 
sowohl den Energiebedarf als auch den Energie-
verbrauch anzugeben. 
 

  (2) Energieausweise dürfen in den Fällen des § 16 Abs. 1 
nur auf der Grundlage des Energiebedarfs ausgestellt 
werden. In den Fällen des § 16 Abs. 2 sind ab dem 1. 
Oktober 2008 Energieausweise für Wohngebäude, die 
weniger als fünf Wohnungen haben und für die der 
Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt worden ist, 
auf der Grundlage des Energiebedarfs auszustellen. Satz 
2 gilt nicht, wenn das Wohngebäude 
1.   schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsni-

veau der Wärmeschutzverordnung vom 11. August 
1977 (BGBl. I S. 1554) eingehalten hat oder  

  2.   durch spätere Änderungen mindestens auf das in Num-
mer 1 bezeichnete Anforderungsniveau gebracht wor-
den ist. 

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des 
Wohngebäudes nach Satz 3 können die Bestimmungen 
über die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Abs. 2 Satz 
2 und die Datenbereitstellung durch den Eigentümer nach 
Absatz 5 angewendet werden. 
 

  (3) Energieausweise werden für Gebäude ausgestellt. Sie 
sind für Teile von Gebäuden auszustellen, wenn die Ge-
bäudeteile nach § 22 getrennt zu behandeln sind. 
 

  (4) Energieausweise müssen nach Inhalt und Aufbau den 
Mustern in den Anlagen 6 bis 9 entsprechen und mindes-
tens die dort für die jeweilige Ausweisart geforderten, 
nicht als freiwillig gekennzeichneten Angaben enthalten; 
sie sind vom Aussteller unter Angabe von Name, Anschrift 
und Berufsbezeichnung eigenhändig oder durch Nach-
bildung der Unterschrift zu unterschreiben. Zusätzliche 
Angaben können beigefügt werden. 
 

  (5) Der Eigentümer kann die zur Ausstellung des Ener-
gieausweises erforderlichen Daten bereitstellen; der Aus-
steller darf diese seinen Berechnungen nicht zugrunde 
legen, soweit sie begründeten Anlass zu Zweifeln an ihrer 
Richtigkeit geben. Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie können für erforderliche 
Daten des Gebäudes und der Anlagentechnik das Muster 
eines Erhebungsbogens im Bundesanzeiger bekannt ma-
chen. 
 

  (6) Energieausweise sind für eine Gültigkeitsdauer von zehn 
Jahren auszustellen. 
 

  § 18 Ausstellung auf der Grundlage des  
Energiebedarfs 

  (1) Werden Energieausweise für zu errichtende Gebäude 
auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs ausge-
stellt, sind die Ergebnisse der nach den §§ 3 und 4 erfor-
derlichen Berechnungen zugrunde zu legen. Die Ergebnis-
se sind in den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre 
Angabe für Energiebedarfswerte in den Mustern der 
Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist. 
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  (2) Werden Energieausweise für bestehende Gebäude auf 

der Grundlage des berechneten Energiebedarfs ausge-
stellt, ist auf die erforderlichen Berechnungen § 9 Abs. 2 
entsprechend anzuwenden; in Fällen des § 16 Abs. 2 ist 
auch Anlage 3 Nr. 9 anzuwenden. Die Ergebnisse sind in 
den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe für 
Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 
vorgesehen ist. 

  
§ 19 Ausstellung auf der Grundlage des  

Energieverbrauchs 
(5) Soweit ein Energiebedarfsausweis nach den Absätzen 1 
oder 2 nicht zu erstellen ist, können insbesondere die Eigen-
tümer von Wohngebäuden, die zur verbrauchsabhängigen 
Abrechnung der Heizkosten nach der Verordnung über die 
Heizkostenabrechnung verpflichtet sind, den Käufern, Mie-
tern, sonstigen  Nutzungsberechtigten  und Miet- und Kauf- 

 (1) Werden Energieausweise für bestehende Gebäude auf 
der Grundlage des erfassten Energieverbrauchs  ausgestellt, 
ist der witterungsbereinigte Energieverbrauch  (Energiever-
brauchskennwert) nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 zu 
berechnen. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen 
anzugeben, soweit ihre Angabe für Energieverbrauchskenn-

interessenten den Energieverbrauchskennwert zusammen 
mit den wesentlichen Gebäude- und Nutzungsmerkmalen 
gemäß Absatz 6 Satz 2 mitteilen. Energieverbrauchskenn-
werte im Sinne dieser Vorschrift sind die witterungsberei-
nigten Energieverbräuche für Raumheizung in Kilowattstun-
den pro Quadratmeter Wohnfläche des Gebäudes und Jahr. 
Für die Witterungsbereinigung des Energieverbrauchs ist ein 
den anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Ver-
fahren anzuwenden. Die für die Witterungsbereinigung 
erforderlichen Daten sind den Bekanntmachungen nach 
Absatz 6 zu entnehmen. 

 werte in den Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen ist. 
Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 über die verein-
fachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden. 
 

  (2) Bei Wohngebäuden ist der Energieverbrauch für 
Heizung und zentrale Warmwasserbereitung zu ermitteln 
und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter 
Gebäudenutzfläche anzugeben. Die Gebäudenutzfläche 
kann bei Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohneinheiten 
mit beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35-fachen Wert 
der Wohnfläche, bei sonstigen Wohngebäuden mit dem 
1,2-fachen Wert der Wohnfläche angesetzt werden. Bei 
Nichtwohngebäuden ist der Energieverbrauch für Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Kühlung, Lüftung und 
eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und in Kilowattstun-
den pro Jahr und Quadratmeter Nettogrundfläche an-
zugeben. Der Energieverbrauch für Heizung ist einer 
Witterungsbereinigung zu unterziehen. 
 

(6) Als Vergleichsmaßstab für Energieverbrauchskennwerte 
nach Absatz 5 gibt das Bundesministerium für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit im Bundesanzeiger 
durchschnittliche Energieverbrauchskennwerte und deren 
Bandbreiten, die den topographischen Unterschieden in den 
einzelnen Klimazonen Rechnung tragen, sowie die für die 
Witterungsbereinigung erforderlichen Daten bekannt. Bei 
der Bekanntmachung durchschnittlicher Energieverbrauchs-
kennwerte ist sachgerecht nach den wesentlichen Gebäude- 
und Nutzungsmerkmalen zu unterscheiden. 

 (3) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind 
1.  Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten 

nach der Heizkostenverordnung für  das gesamte 
Gebäude, 

2.  andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Ab-
rechnungen von Energielieferanten oder sachgerecht 
durchgeführte Verbrauchsmessungen, oder 

3.   eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Num-
mern 1 und 2  

zu verwenden; dabei sind mindestens die drei vorherge-
henden Kalenderjahre oder mindestens die drei vorherge-
henden Abrechnungsjahre zugrunde zu legen. Bei der 
Ermittlung nach Satz 1 sind längere Leerstände rechne-
risch angemessen zu berücksichtigen. Der Energiever-
brauch ergibt sich aus dem Durchschnitt der einzelnen 
Kalender- oder Abrechnungsjahre. Für die Witterungsbe-
reinigung des Energieverbrauchs ist ein den anerkannten 
Regeln der Technik entsprechendes Verfahren anzuwen-
den. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik 
wird vermutet, soweit bei der Ermittlung von Energiever-
brauchskennwerten Vereinfachungen verwendet werden, 
die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht worden sind. 
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  (4) Als Vergleichswerte für Energieverbrauchskennwerte 

eines Nichtwohngebäudes sind in den Energieausweis die 
Werte einzutragen, die jeweils vom Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind. 

 
  § 20 Empfehlungen für die Verbesserung der 

Energieeffizienz 
  (1) Sind Maßnahmen für kostengünstige Verbesserungen 

der energetischen Eigenschaften des Gebäudes (Energieef-
fizienz) möglich, hat der Aussteller des Energieausweises 
dem Eigentümer anlässlich der Ausstellung eines Energie-
ausweises entsprechende, begleitende Empfehlungen in 
Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen auszustel-
len (Modernisierungsempfehlungen). Dabei kann ergän-
zend auf weiterführende Hinweise in Veröffentlichungen 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie oder von ihnen beauftrag-
ter Dritter Bezug genommen werden. Die Bestimmungen 
des § 9 Abs. 2 Satz 2 über die vereinfachte Datenerhebung 
sind entsprechend anzuwenden. Sind Modernisierungs-
empfehlungen nicht möglich, hat der Aussteller dies dem 
Eigentümer anlässlich der Ausstellung des Energieauswei-
ses mitzuteilen. 

   
  (2) Die Darstellung von Modernisierungsempfehlungen 

und die Erklärung nach Absatz 1 Satz 4 müssen nach 
Inhalt und Aufbau dem Muster in Anlage 10 entsprechen. 
§ 17 Abs. 4 und 5 ist entsprechend anzuwenden. 
 

  (3) Modernisierungsempfehlungen sind dem Energieaus-
weis mit dem Inhalt nach den Mustern der Anlagen 6 und 
7 beizufügen. 
 

  § 21 Ausstellungsberechtigung für  
bestehende Gebäude 

  (1) Zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehende 
Gebäude nach § 16 Abs. 2 und 3 und von Modernisie-
rungsempfehlungen nach § 20 sind berechtigt 
1.  Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Masterstu-

diengängen an Universitäten, Hochschulen oder Fach-
hochschulen in 
a)   den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bau-

ingenieurwesen, Technische Gebäudeausrüstung, 
Bauphysik, Maschinenbau oder Elektrotechnik 
oder 

b)   einer anderen technischen oder naturwissenschaft-
lichen Fachrichtung mit einem Ausbildungs-
schwerpunkt auf einem unter Buchstabe a ge-
nannten Gebiet, 

2.   Absolventen im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a im 
Bereich Architektur der Fachrichtung Innenarchitek-
tur,  

3.   Personen, die für ein zulassungspflichtiges Bau-, Aus-
bau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder für das 
Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur Ein-
tragung in die Handwerksrolle erfüllen, sowie Hand-
werksmeister der zulassungsfreien Handwerke dieser 
Bereiche und Personen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung berechtigt sind, ein solches Handwerk ohne 
Meistertitel selbständig auszuüben, 
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  4.  staatlich anerkannte oder geprüfte Techniker, deren 

Ausbildungsschwerpunkt auch die Beurteilung der 
Gebäudehülle, die Beurteilung von Heizungs- und 
Warmwasserbereitungsanlagen oder die Beurteilung 
von Lüftungs- und Klimaanlagen umfasst, 

wenn sie mindestens eine der in Absatz 2 genannten Vo-
raussetzungen erfüllen. Die Ausstellungsberechtigung 
nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 in Verbindung mit Absatz 2 bezieht 
sich nur auf Energieausweise für bestehende Wohngebäu-
de einschließlich Modernisierungsempfehlungen im Sinne 
des § 20. 
 

  (2) Voraussetzung für die Ausstellungsberechtigung nach 
Absatz 1 ist 
1.   während des Studiums ein Ausbildungsschwerpunkt im 

Bereich des energiesparenden Bauens oder nach einem 
Studium ohne einen solchen Schwerpunkt eine mindes-
tens zweijährige Berufserfahrung in wesentlichen bau- 
oder anlagentechnischen Tätigkeitsbereichen des Hoch-
baus, 

2.  eine erfolgreiche Fortbildung im Bereich des energie-
sparenden Bauens, die 
 a)  in Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 den wesentli-

chen Inhalten der Anlage 11, 
 b)  in Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 den we-

sentlichen Inhalten der Anlage 11 Nr. 1 und 2  
entspricht, oder 

  3.   eine öffentliche Bestellung als vereidigter Sachverstän-
diger für ein Sachgebiet im Bereich des energiespa-
renden Bauens oder in wesentlichen bau- oder anla-
gentechnischen Tätigkeitsbereichen des Hochbaus. 

 
  (2a) Zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehen-

de Gebäude nach § 16 Abs. 2 und 3 und von Modernisie-
rungsempfehlungen im Sinne des § 20 sind auch Personen 
berechtigt, die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
der Länder zur Unterzeichnung von bautechnischen 
Nachweisen des Wärmeschutzes oder der Energieeinspa-
rung bei der Errichtung von Gebäuden berechtigt sind, im 
Rahmen der jeweiligen Nachweisberechtigung. 
 

  (3) § 12 Abs. 5 Satz 3 ist auf Ausbildungen im Sinne des 
Absatzes 1 entsprechend anzuwenden. 
 

Abschnitt 5  
Gemeinsame Vorschriften,  

Ordnungswidrigkeiten 

 Abschnitt 6  
Gemeinsame Vorschriften,  

Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 14 Getrennte Berechnungen für Teile  
eines Gebäudes 

 § 22 Gemischt genutzte Gebäude 

Teile eines Gebäudes dürfen wie eigenständige Gebäude 
behandelt werden, insbesondere wenn sie sich hinsichtlich 
der Nutzung, der Innentemperatur oder des Fensterflächen-
anteils unterscheiden. Für die Trennwände zwischen den 
Gebäudeteilen gelten Anhang 1 Nr. 2.7 und Anhang 2 Nr. 2 
Satz 3 entsprechend. Soweit im Einzelfall nach Satz 1 
verfahren wird, ist dies für dieses Gebäude in den Auswei-
sen nach § 13 Abs. 1 bis 3 deutlich zu machen. 

 

 (1) Teile eines Wohngebäudes, die sich hinsichtlich der Art 
ihrer Nutzung und der gebäudetechnischen Ausstattung 
wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden und die 
einen nicht unerheblichen Teil der Gebäudenutzfläche 
umfassen, sind getrennt als Nichtwohngebäude zu behan-
deln. 
 

  (2) Teile eines Nichtwohngebäudes, die dem Wohnen 
dienen und einen nicht unerheblichen Teil der Netto-
grundfläche umfassen, sind getrennt als Wohngebäude zu 
behandeln. 
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  (3) Für die Berechnung von Trennwänden und Trennde-

cken zwischen Gebäudeteilen gilt in Fällen der Absätze 1 
und 2 Anlage 1 Nr. 2.7 Satz 1 entsprechend. 
 

§ 15 Regeln der Technik  § 23 Regeln der Technik 
(1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger auf Veröffentlichungen sachverständiger 
Stellen über anerkannte Regeln der Technik hinweisen, soweit 
in dieser Verordnung auf solche Regeln Bezug genommen 
wird. 
 

 (1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger auf Veröffentlichungen sachverständiger 
Stellen über anerkannte Regeln der Technik hinweisen, 
soweit in dieser Verordnung auf solche Regeln Bezug ge-
nommen wird. 
 

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehören auch 
Normen, technische Vorschriften oder sonstige Bestim-
mungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft oder sonstiger Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum, wenn ihre Einhaltung das 
geforderte Schutzniveau in Bezug auf Energieeinsparung und 
Wärmeschutz dauerhaft gewährleistet. 
 

 (2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehören auch 
Normen, technische Vorschriften oder sonstige Bestimmun-
gen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum sowie der Türkei, wenn ihre Einhal-
tung das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Energieeinspa-
rung und Wärmeschutz dauerhaft gewährleistet.  
 

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und 
Anlagen im Hinblick auf die Anforderungen dieser Verord-
nung auf Grund anerkannter Regeln der Technik nicht mög-
lich ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich 
von ihnen abgewichen wird, sind gegenüber der nach Landes-
recht zuständigen Behörde die für eine Bewertung erforderli-
chen Nachweise zu führen. Der Nachweis nach Satz 1 entfällt 
für Baustoffe, Bauteile und Anlagen, 

 (3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und 
Anlagen im Hinblick auf die Anforderungen dieser Verord-
nung auf Grund anerkannter Regeln der Technik nicht mög-
lich ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich 
von ihnen abgewichen wird, sind der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde die erforderlichen Nachweise für eine 
anderweitige Bewertung vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für 
Baustoffe, Bauteile und Anlagen, 

1.   die nach den Vorschriften des Bauproduktengesetzes oder 
anderer Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Richtli-
nien der Europäischen Gemeinschaften, deren Regelun-
gen auch Anforderungen zur Energieeinsparung umfas-
sen, mit der CE-Kennzeichnung versehen sind und 
nach diesen Vorschriften zulässige und von den Län-
dern bestimmte Klassen- und Leistungsstufen aufwei-
sen, oder 

2.   bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften über 
die Verwendung von Bauprodukten auch die Einhaltung 
dieser Verordnung sichergestellt wird. 

 

 1.  die nach dem Bauproduktengesetz oder anderen Rechts-
vorschriften zur Umsetzung des europäischen Gemein-
schaftsrechts, deren Regelungen auch Anforderungen zur 
Energieeinsparung umfassen, mit der CE-Kennzeich-
nung versehen sind und nach diesen Vorschriften zuläs-
sige und von den Ländern bestimmte Klassen und Leis-
tungsstufen aufweisen, oder 

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
über die Verwendung von Bauprodukten auch die Ein-
haltung dieser Verordnung sichergestellt wird. 

 

  (4) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung und das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie oder in deren Auftrag Dritte können 
Bekanntmachungen nach dieser Verordnung neben der 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger auch kostenfrei in 
das Internet einstellen. 
 

§ 16 Ausnahmen  § 24 Ausnahmen 
(1) Soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger besonders 
erhaltenswerter Bausubstanz die Erfüllung der Anforderun-
gen dieser Verordnung die Substanz oder das Erschei-
nungsbild beeinträchtigen und andere Maßnahmen zu einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand führen würden, lassen die 
nach Landesrecht zuständigen Behörden auf Antrag Ausnah-
men zu. 
 

 (1) Soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger besonders 
erhaltenswerter Bausubstanz die Erfüllung der Anforderun-
gen dieser Verordnung die Substanz oder das Erscheinungs-
bild beeinträchtigen oder andere Maßnahmen zu einem un-
verhältnismäßig hohen Aufwand führen, kann von den An-
forderungen dieser Verordnung abgewichen werden. 
 

(2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch andere als in 
dieser Verordnung vorgesehene Maßnahmen im gleichen 
Umfang erreicht werden, lassen die nach Landesrecht zustän-
digen Behörden auf Antrag Ausnahmen zu. In einer Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift kann die Bundesregierung 
mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, unter wel-
chen Bedingungen die Voraussetzungen nach Satz 1 als 
erfüllt gelten. 
 

 

 (2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch andere als in 
dieser Verordnung vorgesehene Maßnahmen im gleichen 
Umfang erreicht werden, lassen die nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden auf Antrag Ausnahmen zu. 
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§ 17 Befreiungen  § 25 Befreiungen 

Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können auf 
Antrag von den Anforderungen dieser Verordnung befreien, 
soweit die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer 
Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder in 
sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen. Eine unbil-
lige Härte liegt insbesondere vor, wenn die erforderlichen 
Aufwendungen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer, bei 
Anforderungen an bestehende Gebäude innerhalb angemesse-
ner Frist durch die eintretenden Einsparungen nicht erwirt-
schaftet werden können. 
 

 (1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können auf 
Antrag von den Anforderungen dieser Verordnung befreien, 
soweit die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer 
Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder in 
sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen. Eine 
unbillige Härte liegt insbesondere vor, wenn die erforderli-
chen Aufwendungen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer, 
bei Anforderungen an bestehende Gebäude innerhalb an-
gemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen nicht 
erwirtschaftet werden können. 

  (2) Absatz 1 ist auf die Vorschriften des Abschnitts 5 nicht 
anzuwenden. 
 

  § 26 Verantwortliche 
  Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung 

ist der Bauherr verantwortlich, soweit in dieser Verord-
nung nicht ausdrücklich ein anderer Verantwortlicher 
bezeichnet ist. 
 

§ 18 Ordnungswidrigkeiten  § 27 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Energie-
einsparungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

 (1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Ener-
gieeinsparungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 

  1.   entgegen § 12 Abs. 1 eine Inspektion nicht oder nicht 
rechtzeitig durchführen lässt, 

  2.    entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 eine Inspektion durchführt, 
1.   entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 

2, einen Heizkessel einbaut oder aufstellt, 
 3.   entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 

Satz 2, einen Heizkessel einbaut oder aufstellt, 
2.   entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine Zent-

ralheizung oder eine heizungstechnische Anlage nicht oder 
nicht rechtzeitig ausstattet, 

3.   entgegen § 12 Abs. 3 nicht dafür Sorge trägt, dass Um-
wälzpumpen in der dort genannten Weise ausgestattet 
oder beschaffen sind oder 

 4.   entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 
3 eine Zentralheizung, eine heizungstechnische An-
lage oder eine Umwälzpumpe nicht oder nicht recht-
zeitig ausstattet oder 

 

4.   entgegen § 12 Abs. 5 die Wärmeabgabe von Wärmever-
teilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen 
nicht oder nicht rechtzeitig begrenzt. 

 5.   entgegen § 14 Abs. 5 die Wärmeabgabe von Wärmevertei-
lungs- oder Warmwasserleitungen oder Armaturen nicht 
oder nicht rechtzeitig begrenzt. 

 
  (2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 des 

Energieeinsparungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
1.   entgegen § 16 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit 

Satz 2, einen Energieausweis nicht, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig zugänglich macht oder  

2.   entgegen § 21 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2a einen Ener-
gieausweis oder Modernisierungsempfehlungen aus-
stellt. 

 
Abschnitt 6  

Schlussbestimmungen 
 

 Abschnitt 7  
Schlussvorschriften 

§ 19 Übergangsvorschrift  § 28 Allgemeine Übergangsvorschriften 
Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf die Errichtung und 
die Änderung von Gebäuden, wenn für das Vorhaben vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung der Bauantrag gestellt oder die 
Bauanzeige erstattet ist. Auf genehmigungs- und anzeigefreie 
Bauvorhaben ist diese Verordnung    nicht anzuwenden, wenn 
mit der Bauausführung vor dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung begonnen worden ist. Auf Bauvorhaben nach den Sätzen 
1 und 2 sind die bis zum 31. Januar 2002 geltenden Vorschrif-
ten der Wärmeschutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBl. 
I S. 2121) und der Heizungsanlagen-Verordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. Mai 1998 (BGBl. I S. 851) 
weiter anzuwenden. 

 (1) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf die Errich-
tung, die Änderung und die Erweiterung von Gebäuden, 
wenn für das Vorhaben vor dem 1. Oktober 2007 der Bauan-
trag gestellt oder die Bauanzeige erstattet ist. 
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  (2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf nicht 

genehmigungsbedürftige Bauvorhaben, die nach Maßgabe 
des Bauordnungsrechts der Gemeinde zur Kenntnis zu 
bringen sind und mit deren Ausführung vor dem 1. Okto-
ber 2007 begonnen werden durfte oder bereits rechtmäßig 
begonnen worden ist. Auf sonstige nicht genehmigungsbe-
dürftige, insbesondere genehmigungs-, anzeige- und ver-
fahrensfreie Vorhaben ist diese Verordnung nicht anzu-
wenden, wenn vor dem 1. Oktober 2007 mit der Bauaus-
führung begonnen worden ist. 

 
  (3) Auf Vorhaben nach den Absätzen 1 und 2 ist die Ener-

gieeinsparverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3146) weiter 
anzuwenden. Abweichend von Satz 1 darf auf Verlangen 
des Bauherrn nach dieser Verordnung verfahren werden, 
wenn über den Bauantrag oder nach einer Bauanzeige 
noch nicht bestandskräftig entschieden worden ist. 
 

  § 29 Übergangsvorschriften für  
Energieausweise und Aussteller 

  (1) Energieausweise für Wohngebäude der Baufertigstel-
lungsjahre bis 1965 müssen in Fällen des § 16 Abs. 2 erst 
ab dem 1. Juli 2008, für später errichtete Wohngebäude 
erst ab dem 1. Januar 2009 zugänglich gemacht werden. 
Satz 1 ist nicht auf Energiebedarfsausweise anzuwenden, 
die für Wohngebäude nach § 13 Abs. 1 oder 2 der Ener-
gieeinsparverordnung in einer vor dem 1. Oktober 2007 
geltenden Fassung ausgestellt worden sind. 
 

  (2) Energieausweise für Nichtwohngebäude müssen erst 
ab dem 1. Juli 2009  
1.   in Fällen des § 16 Abs. 2 zugänglich gemacht und 
2.  in Fällen des § 16 Abs. 3 ausgestellt und ausgehängt 

werden. 
Satz 1 Nr. 1 ist nicht auf Energie- und Wärmebedarfsaus-
weise anzuwenden, die für Nichtwohngebäude nach § 13 
Abs. 1, 2 oder 3 der Energieeinsparverordnung in einer vor 
dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassung ausgestellt worden 
sind. 
 

  (3) Energie- und Wärmebedarfsausweise nach vor dem 1. 
Oktober 2007 geltenden Fassungen der Energieeinsparver-
ordnung sowie Wärmebedarfsausweise nach § 12 der 
Wärmeschutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBl. I S. 
2121) gelten als Energieausweise im Sinne des § 16 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 2 und 3; die Gültigkeitsdauer dieser Ausweise 
beträgt zehn Jahre ab dem Tag der Ausstellung. Das Glei-
che gilt für Energieausweise, die vor dem 1. Oktober 2007 
1.  von Gebietskörperschaften oder auf deren Veranlas-

sung von Dritten nach einheitlichen Regeln oder 
2.  in Anwendung der in dem von der Bundesregierung 

am 25. April 2007 beschlossenen Entwurf dieser Ver-
ordnung (Bundesrats-Drucksache 282/07) enthaltenen 
Bestimmungen 

ausgestellt worden sind. 
 

  (4) Zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehende 
Wohngebäude nach § 16 Abs. 2 und von Modernisierungs-
empfehlungen nach § 20 sind ergänzend zu § 21 auch Per-
sonen berechtigt, die vor dem 25. April 2007 nach Maß-
gabe der Richtlinie des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie über die Förderung der Beratung 
zur sparsamen und rationellen  Energieverwendung in 
Wohngebäuden vor Ort vom 7. September 2006 (BAnz. S. 
6379) als Antragsberechtigte beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle registriert worden sind. 
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  (5) Zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehende 

Wohngebäude nach § 16 Abs. 2 und von Modernisie-
rungsempfehlungen nach § 20 sind ergänzend zu § 21 
auch Personen berechtigt, die am 25. April 2007 über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung im Baustoff-Fachhandel 
oder in der Baustoffindustrie und eine erfolgreich abge-
schlossene Weiterbildung zum Energiefachberater im 
Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie verfügt 

  haben. Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die eine 
solche Weiterbildung vor dem 25. April 2007 begonnen 
haben, nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung. 
 

  (6) Zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehende 
Wohngebäude nach § 16 Abs. 2 und von Modernisie-
rungsempfehlungen nach § 20 sind ergänzend zu § 21 
auch Handwerksmeister und staatlich anerkannte oder 
geprüfte Techniker anderer als der in § 21 Abs. 1 Nr. 4 
genannten Fachrichtungen berechtigt, die am 25. April 
2007 über eine abgeschlossene Weiterbildung zum Ener-
gieberater des Handwerks verfügt haben. Satz 1 gilt ent-
sprechend für Personen, die eine solche Weiterbildung vor 
dem 25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgreichem 
Abschluss der Weiterbildung. 
 

  § 30 Übergangsvorschriften zur Nachrüstung  
bei Anlagen und Gebäuden 

  (1) Für Eigentümer von Gebäuden mit Heizkesseln, die 
mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt 
werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder 
aufgestellt worden sind, ist § 9 Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 3, der Energieeinsparverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3146) weiterhin anzuwenden. 
 

  (2) Für Eigentümer von Gebäuden mit heizungstechni-
schen Anlagen ist § 9 Abs. 2 der Energieeinsparverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezem-
ber 2004 (BGBl. I S. 3146) weiterhin anzuwenden. 
 

  (3) Für Eigentümer von Gebäuden mit normalen Innen-
temperaturen ist § 9 Abs. 3 der Energieeinsparverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezem-
ber 2004 (BGBl. I S. 3146) weiterhin anzuwenden. 
 

  (4) Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnun-
gen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. 
Februar 2002 selbst bewohnt hat, ist § 9 Abs. 4 in Verbin-
dung mit Abs. 1 bis 3 der Energieeinsparverordnung in  
der Fassung  der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3146) weiterhin anzuwenden, wenn der Eigen-
tumsübergang nach dem 1. Februar 2002 stattgefunden 
hat und seit dem ersten Eigentümerwechsel mehr als zwei 
Jahre vergangen sind. 
 

§ 20 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) § 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) § 13 Abs. 1 Satz 3, § 15 und § 16 Abs. 2 dieser Verord-
nung treten am Tage nach der Verkündung in Kraft. Im 
Übrigen tritt diese Verordnung am 1. Februar 2002 in Kraft. 
 
(2) Am 1. Februar 2002 treten die Wärmeschutzverordnung 
vom 16. August 1994 (BGBl. I S. 2121), geändert durch 
Artikel 350 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I 
S. 2785), und die Heizungsanlagen-Verordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. Mai 1998 (BGBl. I 
S. 851), geändert durch Artikel 349 der Verordnung vom 
29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785), außer Kraft. 

 Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2007 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Energieeinsparverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3146) außer Kraft. 
 
 
 
 

 


